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LAGEPLAN 1:500 
VERFAHRENSÜBERSICHT 
 
Der Rat der Gemeinde Havixbeck hat am ……………………….. gem. § 2 (1) BauGB die Aufstellung 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Kleibrink/Gennericher Weg“ beschlossen. Die Aufstellung 
erfolgt im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB. Dieser vorhabenbezogene Bebauungsplan 
„Kleibrink/Gennericher Weg“ gem. § 12 BauGB besteht aus vorhabenbezogener Bebauungsplan (Blatt 
1) und Vorhaben- und Erschließungsplan (Blatt 2). 
Der Aufstellungsbeschluss wurde am ................. gem. § 2 (1) Satz 2 BauGB ortsüblich bekanntge-
macht. 
 
Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Kleibrink/Gennericher Weg“ hat mit dem Be-
gründungsentwurf und der artenschutzrechtlichen Stellungnahmen gem. § 3 (2) Satz 1 BauGB in der 
Zeit vom …………………….. bis einschließlich …………………….zu jedermanns Einsicht öffentlich 
ausgelegen. Ort und Dauer der Auslegung sind am ……………………. gem. § 3 (2) Satz 2 BauGB 
ortsüblich bekanntgemacht worden, mit dem Hinweis darauf, dass Anregungen während dieser Ausle-
gungsfrist vorgebracht werden können. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wur-
den mit Schreiben vom ………………………………… gem. § 4 (2) BauGB beteiligt und gem. § 3 (2) 
Satz 3 BauGB von der Auslegung benachrichtigt. Der Rat der Gemeinde Havixbeck hat am 
.............................. die fristgerecht abgegebenen Stellungnahmen geprüft; das Ergebnis ist mitgeteilt 
worden (§ 3 (2) BauGB). 
 
Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Kleibrink/Gennericher Weg“ hat mit dem Be-
gründungsentwurf und der artenschutzrechtlichen Stellungnahmen und den nach Einschätzung der 
Gemeinde Havixbeck wesentlichen, bereits vorliegenden Stellungnahmen gem. § 4a (3) BauGB in der 
Zeit vom .................. bis einschließlich....................... zu jedermanns Einsicht erneut öffentlich ausge-
legen. Ort und Dauer der erneuten Auslegung sowie Angaben dazu, sind am ....................... gem. § 3 
(2) Satz 2 BauGB ortsüblich bekanntgemacht worden, mit dem Hinweis darauf, dass Stellungnahmen 
nur zu den geänderten und ergänzten Teilen des Entwurfes während dieser Auslegungsfrist vorge-
bracht werden können. Die berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit 
Schreiben vom .................... gem. § 4a (3) BauGB beteiligt und von der erneuten Auslegung benach-
richtigt. 
 
Für den Ratsbeschluss am ………………. sind aufgrund der vorgebrachten Anregungen und Stellung-
nahmen nach der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB und der Behördenbeteiligung gem. 
§ 4 Abs. 2 BauGB geänderte Wörter und Sätze in Rot gekennzeichnet worden. Die gekennzeichneten 
Änderungen wurden vom Rat der Gemeinde Havixbeck am ……………… beschlossen. 
 
Der Rat der Gemeinde Havixbeck hat am ............... gem. § 3 (2) Satz 4 BauGB die fristgemäß vorge-
brachten Anregungen geprüft und diesen vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Kleibrink/Gennericher 
Weg“ am ................. in Kenntnis der Begründung und der artenschutzrechtlichen Stellungnahme gem. 
§ 10 (1) BauGB i. V. m. § 89 (2) BauO NRW sowie den §§ 7 und 41 GO NRW als Satzung beschlos-
sen. Die Begründung wurde gebilligt. 
 
Havixbeck, den ………………… 

……………………………….. 
(Gromöller) 

Bürgermeister 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Kleibrink/Gennericher Weg“ ist am .............................. gem. 
§ 10 (3) Satz 4 BauGB rechtskräftig geworden. In dieser Bekanntmachung ist gem. § 10 (3) Satz 3 
BauGB darauf hingewiesen worden, wo der Bebauungsplan mit der Begründung eingesehen werden 
kann. In dieser Bekanntmachung ist ebenfalls auf die Vorschriften des § 44 (3) Satz 1 und 2 und (4) 
BauGB, des § 215 (1) BauGB sowie auf die Vorschriften des § 7 (6) GO NRW hingewiesen worden. 
 
Dieser Bebauungsplan ist am ............................... gem. § 10 (3) Satz 4 BauGB i. V. m. § 6 (1) Satz 2 
BkanntmVO in Kraft getreten. 
 
Havixbeck, den……………….. 

……………………………….. 
(Gromöller) 

Bürgermeister 
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BEGLAUBIGUNG 
 
Die Übereinstimmung dieser Abschrift mit der mir vorliegenden Urschrift wird hiermit beglaubigt. 
 
Havixbeck, den....................... 
 

Der Bürgermeister 
 

Im Auftrag 
 

.......................................... 
 

KENNZEICHNUNGEN, NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN UND HINWEISE (H) 
(§ 9 Abs. 5 BauGB und § 9 Abs. 6 BauGB) 
 
1 Farben in den Ansichten und Lageplan lassen keine Rückschlüsse auf die tatsächliche Farbgebung 

zu. Texte dienen nur der Erläuterung von Nutzung und Gestaltung. Die Gebäudegrundrisse sind 
angedeutet. Personen und Bepflanzungen sind nur ergänzend eingetragen und nicht bindend. Im 
Lageplan sind nicht alle Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO, zu denen auch Einrichtungen 
(z. B. Einfriedungen, Beleuchtungskörper) gehören, eingetragen.
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